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Zitat von Andrew

Und was hält einen ab das Thema zu wiederholen? Hättest du den Kontext meines
Geschriebenen betrachtet und nicht einen Satz aus den Kontext gerissen, dann hättest
du wohl keine Aussage getroffen, die mit meinem Punkt nichts zu tun hat 

Ich habe dem Rest deines Postings nichts entgegen zu setzen, ich wollte nur einen Gedanken
einwerfen, was eine solche Ausgangssituation evtl. erklären könnte. Ich habe neulich auch eine
Klausur in die Finger bekommen, von der ich dachte "super, würde ich gerne nehmen" und für
die ich aber noch kurz irgendwie last minute Wiederholung hätte einstreuen müssen, um sie
tatsächlich nehmen zu können. Da war die Abwägung dann: Klausur nehmen, mir einen Haufen
Arbeit ersparen und pro forma eine Ultrakurzwiederholung einstreuen vs. lieber selbst
hinsetzen und eine Klausur zu basteln, die besser auf den Schwerpunkt des Quartals passt. Ich
habe Letzteres gemacht, aber durchaus auch länger mit Variante 1 geliebäugelt.
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